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An -rr ba-ifche Beamtenschaft!ftm klick er Teil

Verbot -er Verbreitung von Flug ,
blättern poltttsKen und rellgiösen

' Anhalts
Dte Pressestelle beim Staatsministerium teilt

folgenden Erlatz des Herrn Ministers des In¬
nern mit :

« uf Grund 8 28 des Polizeistrafgesetzbuches
in bet .Fassung vom 26 . Februar 1931 ( Gesctz -
unü Verordnungsblatt Seite 45 ) wird bis auf
weiteres die Verbreitung von Flugblättern
politischen und religiösen Inhalts für den Be¬
reich des Landes Baden verboten . Ausgenom¬
men von dem Verbot sind die Flugblätter son¬
stigen Inhalts , namentlich solche, die der ge¬
schäftlichen Werbung dienen . Von dem Verbot
der Verbreitung von Flugblättern politischen
und religiösen Inhalts können der Minister
des Innern und das Geheime Staatspolizei¬
amt in Karlsruhe Ausnahmen zulassem

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung
werden mit Haft bis zu 6 Wochen oder Geld¬
strafe bis zu 159 RM . bestraft .

Das Wese « des nationalsozialistischen Staa¬
tes verlangt von jedem seiner Glieder , daß es
sich in engster Verbundenheit mit dem Staats -
nnd Bolksganze « fühle nnd betätig«. Dies
gilt in ganz besonderem Matze auch für die zu
Organe « des Staates berufene» Beamte ».

tki» großer Teil der Beamtenschaft steht in
der nationalsozialistischen Bewegung und fin¬
det dort die über das Dienstliche hinanSgeheube
notwendige Verbindung mit dem Gesamtvolk.
Darüber hinaus erscheint es mir jedoch im In¬
teresse des Staates «nd der Beamtenschaft als
wünschenswert, batz die Beamtenschaft nicht in
vornehmer Zurückgezogenheit ein Souderleben
führt, sonder» datz jeder Beamte entsprechend
seiner Veranlagung und seinen Fähigkeiten
sich in den vorhandene« Organisationen , die
der körperliche « Ertüchtigung ober der geistige»
oder kultureller Pflege des Volkstums dienen,
betätigt.

Dann wird die Beamtenschaft in wahrer
Volksverbundenheit nicht «nr ihre» Platz in¬
nerhalb der staatlichen Behörbenorbnnng auS«
füllen , sondern durch die enge Berührung mit
allen VolkSkreise» in der Lage sein, die ihr vom
Staat übertragenen hohe » Anfgabeu frei von
jeder bürokratischen Beengung a«S dem stets
erneuerten Gefühl der Bolksverbnndenheit
heraus richtig zu löfem

Mein Rnf geht deshalb au die Beamte« und
Angestellten, welche sich bisher »och nicht in der
ihnen mögliche» Weise für die Volksgemein¬
schaft betätigt habe », auch sich au der Bewälti¬
gung der grobe« Ausgaben zu beteiligen , welche
cs für den Beamten alS Volksgenossen neben
den Pflichten deS Dienstes zu löse« gibt.

Heil Hitler !
Köhler , Ministerpräsident

lich überlassen, und für Heizung und Beleuchtung ledig,
pch die Selbstkosten zu berechnen .

2. (l ) Tie Gewährung von Geldmitteln an Gliede¬
rungen der Partei ist insoweit zulässtg , als diese unter
Entlastung des HauShallS der Gemeinde <GV .) Auf¬
gaben erfiillcn, die sonst von der Gemeinde selbst erfüllt
oder andcrcn Stellen oder Personen bezahlt werden
würden . Statthast bleiben im Rahmen des unter Be¬
rücksichtigung der Finanzkrast der Gemeind« für solche
Zwecke Ueblichcn auch Zuwendungen aus Haushalts¬
ansätzen für eine Betätigung , deren lediglich finanzielle
Förderung anerkanntermaßen zu den gemeindlichen Auf¬
gaben gehört, z . B . für Aussetzung von Preisen bei
sportlichen Beranstaltungen . Ebenso ist gegen die Zah.
lung von Entgelten für Leistungen in bestimmten Einzel¬
fällen , wie z . B . bei Uebernahme des FlurschutzeS , felbst -
vcrständlich nichts etnzuwenden.

(2) Darüber hinaus gehört geldlich « Unterstützung
von Dienststellen der Partei , der SA ., der SS . und der
anderen Gliederungen der Partei nicht zu den Aufgaben
der Gemeinden und Gcmciudeverbände. Sie hat daher
zu unterbleiben . Dazu gehört auch dte Leistung eines
einmaligen oder lausenden Beitrags zu Verwaltungs -
kosten oder Gehältern , die unentgeltliche Ueberlassung
von Heizmaterial , Betriebsstoffen für Kraftwagen , die
Ueberlassung von Frrisahrkarten , dte Leistung von
Fuhren u . dergl.

(3) Entgegen diesen Richtlinien tatsächlich bereits ver¬
ausgabte Mittel sind nicht zurückzusordcrn. Für die Zu¬
kunst bat eine diesen Richtlinien widersprechende Aus¬
gabe auch dann zu unterbleiben , wenn Einsetzung der
Ausgabe in den Haushaltsplan bereits erfolgt ist.

Anlage.
Berlin , den 3 . S. 1934.

Der RetchSmIntfler der Finanzen
o 4411— 4372 I B Lle.

Vefuch des ReichSbtfcholS
Di« Pressestelle beim Staatsministerium teilt

folgendes mit : Neichsbischof L. Müller stattete
bet Gelegenheit seiner Anwesenheit in Karls¬
ruhe am 29. Juni 1934 dem Herrn Reichsstatt -
haltcr sowie dem Stellvertreter des dienstlich
abwesenden Ministerpräsidenten, Herrn Mini¬
ster Dr . Wacker, einen Besuch ab. Die Besuche
wurden von beiden Herren erwidert.

Ser Fremdenverkehr ln Baden lm
Monat Mai

(Mitgeteilt vom Badischen StatistischenLandeS -
amt.)

Der Monat Mai hat nach den Ermittlungen
des Badischen Staristischen Landcsamts, das die
amtliche Fremöcnverkehrsstatistik durchführt ,
wiederum eine recht erfreuliche Zunahme dcö
Fremdenverkehrs für unser Land gebracht . In
den 14 zu einem besonderen Eildienst zusam -
mengeschlosscnen namhafteren badischen Frem¬
denplätzen , zu denen die großen Fremden¬
magnete Baden-Baden, Freiburg , Heidel¬
berg und Konstanz , sowie unsere beiden Groß¬
städte Karlsruhe und Mannheim, ferner die
Bäder Badenweiler und Dürrhcim , nicht zu
vergessen die Schwarzwaldkurorte Todtmoos,
Triberg und St . Blasien, nebst der nördlichen
und westlichen Eingangspforte zum Schwarz -
walö, die Städte Pforzheim und Offcnburg,
und schließlich das für den Grenzcingang aus
der Schweiz wichtige Lörrach gehören , sind ins¬
gesamt 87 498 Fremde in Hotels, Gasthöfen ,
Pensionen, Erholungsheime usw. abgesticgen .
Gegenüber dem Monat Mai des Vorjahres ,
für den 59115 angekommene Fremde gezählt
worden waren , bedeutet dies eine Steigerung
von 47,9 v . H . Bei diesem Vergleich wird aller¬
dings beachtet werden müssen, daß das Pfingst¬
fest mit seinem erfahrungsgemäß besonders leb¬
haften Fremdenverkehr heuer in den Monat
Mai , im letzten Jahr hingegen erst in den Juni
fiel.

Die Zahl der Uebernachtungen hat ebenfalls,
wenn auch nicht in gleichem Verhältnis , so doch
recht bemerkenswert zugenommen . Da im Mai
1933 nur 175 393 Uebernachtungen , im Mai die¬
ses Jahres dagegen 222 499 fcstgestesst werden
konnten , so beträgt hier der Steigerungssatz
immerhin 26,9 v . H.

Besonders erfreulich ist die erhebliche Zu¬
nahme des Ausländcrverkehrs . Im ganzen
sind 19 698 ( im Mai des Vorjahres 5 890) aus¬
ländische Besucher mit insgesauit 26 476 ( 12 893)
Uebernachtungen in den gesamten 14 Frcmden-
orten gemeldet worben. Im Vergleich zu den

Maizahlcn von 1933 hat sich hiernach die Zahl
der angekommenen Auslandsgäste um 96,8 v . H .,
die der Auslandsübcrnachtungen sogar um 106,7
v . H . erhöht . '

SeltungSverbot
Auf Grund der Verordnung des Reichsprä¬

sidenten zum Schutz von Volk und Staat vom
28 . Februar 1933 wirb die Verbreitung nach¬
stehend genannter ausländischer Druckschrift im
Inland bis auf weiteres verboten. Titel :
De Volkswil; Erscheinungslanö: Belgien;
Erscheinungsort: Leuven .

„Ein Tausender"
Manchmal malen wir uns vielleicht in un¬

seren kühnsten Träumen ans, wie es wohl
wäre, wenn unverhofft ein Tausender auf dem
Tisch läge ! Ja , wenn — l Was würden wir
da nicht alles kaufen können ; Möbel, Kleider
- eine Reise würden wir machen ! Ja,
wenn!

Aber liegt denn das „Wenn" so unglaublich
weit entfernt ? Man halte nur die Augen of¬
fen . Die diesjährige Arbeitsbeschaffungs -Lot¬
terie der NSDAP , bietet allen Volksgenossen
ritten braunen Schein , der leicht ein Tausen¬
der und Zchntauscnder oder noch mehr wer¬
den kann . Schon am 21. und 22. Juli findet
die Ziehung statt und man beeile sich, die Ar-
beitSbeschaffungslose zu RM . 1.— zu erstehen .

Im Gegensatz zu den beiden vorjährigen
Lotterien wurde der Gewinnplan um ein Be¬
trächtliches erweitert . Die Anzahl der Ge¬
winne ist um fast 50 Proz . erhöht worden, al¬
lerdings wurde dafür von einem einzelnen
übergroßen Hauptgewinn abgesehen.

Aber man bedenke, welche Gcwinnfreuden
vielen Deutschen jetzt bevorstchen . Ueber
409 000 Gewinne, VAi Millionen Mark werden
insgesamt ausgelost.

ft mKithe Behonnlmodnin$en

« erdot der Verbreitung von Flugblättern
politischen nnd religiösen Inhalt » .

Auf Grund § 29 der PolizcistrasgcsetzbnchcS in der
Fassung vom 26. Februar 1931 (Gesetz, und Verord¬
nungsblatt Seite 45 ) wird bis aus weiteres di« Ver¬
breitung von Flugblättern politischen und religiösen In¬
halts für den Bereich der Landes Baden verboten. Aus¬
genommen von dem Verbot sind Flugblätter sonstigen

Inhalt » , namentlich solche, die der geschäftlichen Wer¬
bung dienen. Von dem Verbot der Verbreitung von
Flugblättern politischen und religiösen Inhalts könne »
der Minister deS Innern nnd daS Geheim« StaatS -
polizciamt in Karlsruhe Ausnahmen zulassen .

Zuwiderhandlungen gegen dte Anordnung werden
mit Hast bis zu 6 Wochen oder Geldstrafe bis zu 150
Reichsmark bestraft.

Karlsruhe , den 28. Juni 1924.
Der Minister de» Instern .

P f l a u m « r .

*
Sammlungen.

Auf Grund der Bundesratsverordnung vom IS. Fe¬
bruar 1917 über Wohlfahrtspflege und der badischen
Vollzugsverordnung hierzu vom 24. Februar 1917 er¬
teile ich dem Reichsdeutschen Blindenverband E . V . in
Berlin SW . 61 unter d«n> Vorbehalt jcderzeitigen
Widerrufs di« Genehmigung, im badischen Staatsge¬
biet in der Zeit vom 1. August 1934 bis 31 . März 1935
den Deutschen Blindensreundkalcnder (VerkausSprciS
89 Rpf . je StiiM zugunsten der Blindenfürsorge durch
Mitglieder der Bad . BlindcnvercinS össentlich , jedoch
nicht aus Straßen und Plätzen , zu vertreiben .

Karlsruhe , den 27. Juni 1934.
Ter Minister de» Innern .

P s l a u m « r.
*

Finanzielle Leistungen der Gemeinden «nd
Gcmeindevcrbände an die NSDAP , «nd

deren Gliederungen .
In der Frage der finanziellen Leistungen von Ge¬

meinden und Gcmcindcvcrbändcn für Zwecke der Partei
und ihrer Gliederungen herrscht weitgehend« Unklarheit.
Angesichts der grundsätzlichen Aufgabenverteilung zwi¬
schen den verschiedenen Trägern des öffentlichen Lebens
und znr Herbclsührung einer einheitlichen Handhabung
ordne ich salzendes an :

1 . (1) Für di« Ueberlassung von Grundstücken , Ge¬
bäuden und beiveglichen Gegenständen an di« Partei und
>hr« Gliederungen (SA ., SS ., HI ., Deutsche ArbcitS-
sront , NS .-Hago, Kampsbund für Deutsche Kultur , NS .-
Volkswohlsahrt , NS .-KricgSopfcrversorgung, NS .»
Frauenschast) sind grundsätzlich die aus einer Verein¬
barung des RFM . mit dem Stellvertreter des Führers
nnd dem Stabschef der SA . beruhenden Vorschriften
d« S RFM . vom 3 . 3. 1934 — 0 4411/4372 I B Lie , dte
nachstehend abgedruckt find , stnngcmätz anzuwenden .

(2) Hinsichtlich der Förderung der Jugendpflege usw.
gilt folgendes:

Den Organisationen der Hitlerjugend einschließlich
der V .D .A .-Jugend und den dem ReichSsportführer un¬
mittelbar unterstellten Sportvereinen , und zwar nur
noch diesen Organisationen , find überall da , wo ge¬
meindeeigene Turn - und anocre Hallen, Schwimmanstal¬
ten , freie Plätze, Spiel « und Sportplätze , Säle und
sonstige Räume mit Gerätschaften (Turngeräte , An¬
schauungsmaterial , Landkarten usw.) zur Verfügung
stehen , dies« vorübergehend oder regelmäßig auf be¬
stimmte Zeit für Spiel und Sport , für Sitzungen , Ver¬
sammlungen , Lehrgänge oder, wo cs sich um nicht be¬
nutzte Räume handelt , dauernd bis aus Widerruf als
Jugendheime oder Jugendwanderherbergen unentgclt -

(1) Im Einvernehmen mit dem Stellvertreter der
Führers , Herrn ReichSminister Heß , und dem Stabs¬
chef der SA . , Herrn ReichSminister R ö h m , ordne ich
für die Ueberlassung von ReichSeigenlum an die
NSDAP ., die SA . und die ES . folgendes an :

(2 ) Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
ist gemäß ReichSgcs . v . 1 . 12. 1933 (RGBl . I S . 1016)
eine Körperschaft des össcntltchcn RechtS . Hinsichtlich der
Benutzung von Reichseigcntum gelten gegenüber der
NSDAP , und ihren Gliederungen einschließlich der SA .
und SS . die gleichen Grundsätze, wie sie allgemein bei
der Ueberlassung von Gegenständen deS Reichs an die
Länder , Gemeinden oder andere Körperschaften der
öffentlichen Rechts zu beachten sind .

(3) Für die Ueberlassung von Grundstücken , Gebäuden
und beweglichen Gegenständen zum Gebrauch ist daher
grundsätzlich Miete oder eine GebrauchSvcrglltung zu
zahlen, cs sei denn, daß er sich um Grundstüttr usw. han-
delt, für die eine anderweitige crtragbringcndc Verwen¬
dung für absehbare Zeit nicht gegeben ist . In diesem
Fall kann der NSDAP , usw . die Benutzung in jeder¬
zeit wlderrusltchcr Weife unter Uebernahme sämtlicher
Kosten uncntgclilich gestaltet werden.

(4) Die Höhe der Miele ist nach den Verhältnissen der
EinzclsallcS zu bemessen . Bei Grundstücken und Ge¬
bäuden ist sie mindestens in einer solchen Höbe scstzu-
setzen, daß sämtliche aus dem Mictgegcnstand ruhenden
Steuern , Abgaben und Lasten ihre Deckung finden.
Ebenso hat den lanfcnden Bauunterhalt sowie alle durch
die Benutzung selbst entstehenden Kosten , wie z . B . Be¬
heizung, Beleuchtung usw ., der Nutznießer zu tragen .

(5) In jedem Fall ist dem Reich dar Recht der Ver-
iragSlösung innerhalb angemessener Frist für den Fall
vorzubehalten , datz der Gegenstand für unmittelbare
Zweck« des Reichs gebraucht wird .

(6) Im Hinblick aus di« Stellung der NSDAP , im
Staate und ihre unlösliche Verbundenheit mit dem
Staat ist ihren Wünschen aus Ueberlassung von Reichs -
« igentum unier Beachtung obiger Grundsätze tunlichst
zu enttprcchcn.

Aus Anordnung de» Herrn RcichSministerS der Innern
im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers
wird vorstehender Erlatz der Herr» preußischen Mini¬
sters des Innern vom 22. Mai 1934 Nr . IV » I 130,31
bekanntgcgeben. Ich ordne biermit an , daß auch die
badischen Gemeinden und Gemeindeverbände die Grund¬
sätze dieses Erlasses zu beachten haben.

Karlsruhe , den 2« . Juni 1934.

Der Minister de» Innern .
P f l a u m « r.

*

Aus dem Bereich des Ministeriums des
Innern :
Ernannt ;

Regierungsrat Dr . Wilhelm Heim beim Bezirksamt
— Polizeidircklion — Pforzheim zum Polizeipräsiden¬
ten in Karlsruhe , RegierungSrat Otto Hcnningcr beim
Bezirksamt — Polizeidirektion — Heidelberg zum Pb -
lizcidircktor dascibit, RegierungSrat Günther Sackfossky
beim Polizeipräsidium Karlsruhe zum Polizeidircktor
in Freiburg und RegierungSrat Kurt Wehrte im Mini¬
sterium des Innern zum Polizcidirektor in Pforzheim .

Pressegesctzlich verantwortlich : F . Morallcr , Karlsruhe .
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